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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, über die 
Wahlbenachrichtigungen und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 

Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 

1. Wählerverzeichnis 

Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die kreisfreie Stadt Herne 
wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis zum 24. Mai 2024 an den Werktagen während der 
Servicezeiten:  
 
Montag bis Mittwoch von 8:30 bis 15:30 Uhr 
Donnerstag von 8:30 bis 18 Uhr 
Freitag von 8:30 bis 12 Uhr  
 
im Fachbereich Immobilien und Wahlen (Fachbereich (FB) 22/0.1Team Wahlen), 
Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, 44652 Herne, Zimmer B.604, für 
wahlberechtigte Personen zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede wahlberechtigte Person 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihr im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 an den Werktagen, spätestens am 24. Mai 2024 bis 12 Uhr 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, im Fachbereich Immobilien und Wahlen  
(FB 22/0.1 Team Wahlen), Technisches Rathaus, Langekampstraße 36, 44652 Herne, 
Zimmer B.604, Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigung 

Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbenachrichtigung. 

Personen, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu 
sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr 
laufen wollen, dass sie ihr Wahlrecht nicht ausüben können. 

Wahlberechtigte Personen, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
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4. Wahlschein 

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in der kreisfreien Stadt Herne durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum der Stadt Herne oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

5. Antrag auf einen Wahlschein 

Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 

a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern/Unionsbürgerinnen nach § 17a Absatz 2 
der Europawahlordnung bis zum 19. Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung bis zum 
24. Mai 2024 versäumt hat, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern/Unionsbürgerinnen nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 der Europawahlordnung entstanden 
ist, 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten 
Personen bis zum 7. Juni 2024, 18 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist nicht zulässig. 

Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 

Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage 
vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den 
unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Eine wahlberechtigte Person, die des 
Lesens unkundig oder körperlich beeinträchtigt ist, kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 
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6. Wahlschein und Briefwahl 

Mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindlichen Wahlscheinantrag hat die 
wahlberechtigte Person die Möglichkeit, einen Wahlschein zu beantragen. 

Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem 
Wahlvorstand wählen will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich 

• einen amtlichen Stimmzettel, 

• einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehenen roten Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier wahlberechtigte Personen vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss die Wählerin/der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten 
Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich durch die Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Herne, den 24. April 2024  Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Dieter Hans Schwietering 

Für den Herrn Dieter Hans Schwietering, letzte bekannte Anschrift: Emscherstraße 123, 
44653 Herne liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Bauordnung, unter 
der Anschrift Langekampstraße 36, 44652 Herne, Gebäudeteil A, Raum E-02, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Ordnungsverfügung mit sofortiger Vollziehung vom 2. Mai 2024 
Aktenzeichen 52.01.02OV20240022 

Das Anschreiben kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8:30 bis 12 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8:30 bis 
12 Uhr in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV NRW) Seite 94) - in der zurzeit geltenden 
Fassung - als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 2. Mai 2024 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Ionel Drezaliu 

Für Herrn Ionel Drezaliu, zuletzt wohnhaft Bismarckstraße 260, 45889 Gelsenkirchen liegt 
bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 108 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 8. März 2022, Aktenzeichen 84189383/A1H/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle, nach telefonischer Vereinbarung, 
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 3. Mai 2024 
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Öffentliche Zustellung gemäß § 1 Absatz 1 LZG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 
Nummer 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) für Mattia Asosta Delgado 

Für Mattia Asosta Delgado, letzte bekannte Anschrift: Fersenbruch 64, 
45883 Gelsenkirchen, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich 
Öffentliche Ordnung, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.26, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 

Ordnungsverfügung vom 7. Mai 2024, Aktenzeichen 44/1 San 812/23 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr, und am Mittwoch und 
Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 7. Mai 2024  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ionel-Marius Popa 

Für Herrn Ionel-Marius Popa, letzte bekannte Anschrift: Corneliusstraße 39, 44653 Herne, 
liegt bei der Stadt Herne, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Öffentliche Ordnung, 
Arbeitsgruppe Schwarzarbeit, Berliner Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.43, 2.45, 2.46, 
folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Bescheid vom 7. Mai 2024, Aktenzeichen 44/2-3-0078/23 

Der Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle - nach vorheriger Terminabsprache - 
abgeholt werden (Telefon 0 23 23 / 16 - 22 58, - 22 60, - 20 32). 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 7. Mai 2024  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Martin Christia  Niemietz 

Für Herrn Martin Christian Niemietz, Schlehenweg 30, 44869, Bochum, liegt bei der 
Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 101 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 8. Mai 2024, Aktenzeichen 86849798/A1A/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag von 
13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 8. Mai 2024 
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